
 

Wir freuen uns auf Sie! 
Dann füllen Sie die Beitrittserklärung aus und senden diese an: 

rabenstark e.V. – Förderverein 
Martin-Luther-Straße 12  
47906 Kempen 

Oder online an: rabenstark.kempen@gmx.de 
 

 

 

Beitrittserklärung 

Hiermit trete ich dem Verein rabenstark e.V. – Förderverein für die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen der Evangelischen Kirchengemeinde 
Kempen als Mitglied bei. (Bitte jeweils nur eine Person und in Blockschrift ausfüllen) 

Name 

Vorname 
Straße 
PLZ Ort 
Telefon 

E-Mail 
 

Kreuzen Sie bitte hier den Zweck Ihres Mitgliedsbeitrags an 
und tragen Sie die Höhe ein: 

Als Mitglied zahle ich einen Jahresbeitrag 
zur Sicherung der Jugendleiter:innenstellen 
in Höhe von __________  €  (mind. 60,00 €)  
Als Mitglied zahle ich einen Jahresbeitrag 
zur Mitfinanzierung von Materialien / Sachmittel 
in Höhe von __________  €  (mind. 25,00 €) 

_____________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift  

Lastschriftmandat 
Hiermit ermächtige ich ‚rabenstark e.V. – Förderverein für die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen der Evangelischen Kirchengemeinde Kempen‘ 
widerruflich, meinen oben angegebenen Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit zu 
Lasten meines Kontos per Lastschrift einzuziehen. 
   
Kontoinhaber:in 
Kreditinstitut 
IBAN 
 
 
_______________________________________________________ 
Ort Datum und Unterschrift des / der Kontoinhaber*in 

Auszug aus der Vereinssatzung 
in der Fassung vom 11. Dezember 2020 

§ 1, Abs. 4 Zweck des Vereins 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts:  ”Steuerbegünstigte Zwecke” der 
Abgabenordnung. 

Zwecke des Vereins sind: 
a)  die Beschaffung von Mitteln zur religiösen und sozialen 

Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen in 
der Evangelischen Kirchengemeinde Kempen, und 

b) die Mitfinanzierung der Rücklage für die Jugend- 
leiter:innenstellen der Evangelischen Kirchengemeinde 
Kempen. 

§ 6, Abs. 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod, durch Austritt oder 
Ausschluss aus dem Verein. 

a) Der Austritt aus dem Verein erfolgt schriftlich gegenüber 
dem Vorstand mindestens drei Monate vor Ende des 
Kalenderjahres. 

b) Der Ausschluss kann vom Vorstand beschlossen werden 
und kann nur erfolgen, wenn ein schwerwiegender Verstoß 
gegen die Satzung oder die Interessen des Vereins vorliegt. 

 

 

 

 

DE__ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ 
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